
T hema dieses ersten Beitrages
ist die Frage der sinnvollen
Steuerung von Neupatienten.

Das übliche Bild zeigt für breiter auf -
gestellte, zukunftsorientierte Praxen
vergleichsweise hohe Neupatienten-
zahlen. Bei gleichzeitig dicht gefülltem
Terminkalender des Praxisgründers und
tendenziell eher freien Kapazitäten bei
den angestellten Behandlern. Insofern
ist es zunächst nahe liegend, Neupa-
tienten gezielt in die Verantwortung 
der angestellten Zahnärzte zu leiten,
um dort die Auslastung zu steigern und
den jungen Kollegen die Chance zu 
bieten, einen eigenen Patientenstamm
aufzubauen.  
Diese auf ersten Blick praktische Lösung
kann in der Konsequenz jedoch über die
Zeit zu einigen Entwicklungen führen,
die von dem Praxisgründer eher zähne-
knirschend registriert werden. Typische
Beispiele können sein:   
– Fallbesprechungen oder Stichpro-

benkontrollen zeigen Therapiekon-
zeptionen oder Behandlungsergeb-
nisse, die der/die Praxisinhaber/-in
für seine Praxis nur bedingt akzep -
tieren kann.

– Der Durchsatz an Prophylaxeleistun-
gen wirkt zu klein/die mühsam erar-
beiteten Standards der Praxis wer-
den, gefühlt oder auch tatsächlich, 
aufgeweicht.

– Der Anteil der Selbstzahler- und Zu-
zahlerleistungen im Leistungsspek-
trum der angestellten Kollegen ist
unbefriedigend.

– HVM und Wirtschaftlichkeit werden
nicht ausreichend beachtet.

– Potenziale für hochwertige Leistun-
gen der Praxis (Implantationen, Endo
mit Zuzahlung, ästhetische Versor-
gungen) bleiben zum Teil auf der
Strecke.

Das tatenlose Dulden dieser Entwick-
lung führt vermutlich nicht zur Stei -
gerung der persönlichen Zufriedenheit
beim Praxisinhaber. Ganz sicher führt 
es jedoch auf lange Sicht zu einer
grundlegenden Veränderung der Pra-
xisstrukturen.  
Die Praxiskonzeption mit angestellten
Behandlern kann nach meiner Überzeu-
gung nur dann ihr volles Potenzial ent-
falten, wenn sie mit straffer Hand ge-
führt wird.  Viel zu oft wird unter dem

wohlmeinenden Aspekt der „gleichbe-
rechtigten kollegialen Zusammenar-
beit“  die Personalführungsverantwor-
tung zu klein gefasst und auf notwen -
dige klare Ansagen verzichtet. 
Dabei bietet die aktive Annahme der
Chefposition in jeder Hinsicht rie-
sige Chancen. Sie beweist nicht nur
menschliche Stärke und Verantwor-
tungsbewusstsein, sondern bietet den
angestellten Zahnärzten auch einen
klaren Handlungsrahmen, den diese in
aller Regel sehr zu schätzen wissen und
mitunter sogar offen einfordern. 
Hinsichtlich der Neupatientensteue-
rung ergibt sich aus einem klaren Füh-
rungsansatz schnell die Organisations-
idee nach dem „Chefarztprinzip“. Kon-
kret: Jeder potente Neupatient erhält
seinen ersten Termin beim Praxisinha-
ber. 
Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
– Der Patient spürt maximale Wert-

schätzung („Der Chef/die Chefin
nimmt sich selbst Zeit für mich“).

– Das in aller Regel bei den erfolg -
reichen Praxisinhabern gut aus -
geprägte Kommunikationsgeschick
wirkt unmittelbar auf den Neupa-
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Für unternehmerisch orientierte Zahnmediziner stellt die Chefposition in der Mehrbehandler-
praxis eine hoch attraktive Herausforderung dar. So ergibt sich beispielsweise mit zwei an -
gestellten Zahnärzten, Prophylaxeabteilung und Praxislabor eine Teamstärke von rund 15 bis
20 Personen, womit bereits eine mittelständische Betriebsgröße erreicht ist. Nur ein Teil dieser
im Markt mittlerweile zahlreich vorhandenen Praxen dürfte direkt als Mehrbehandlerpraxis
konzipiert worden sein. Nach unserer Beobachtung handelt es sich häufig um erfolgreiche ur-
sprüngliche Einzelpraxen, die über die Jahre mehr oder weniger planvoll gewachsen sind. Der
Expansionsprozess in der Zahnarztpraxis birgt interessante Aufgabenstellungen und gleichzei-
tig einige typische Stolpersteine. Im Rahmen einer fünfteiligen Serie befassen wir uns innerhalb
dieses Szenarios mit einigen ausgewählten Aspekten. 



tienten und legt damit einen ent-
scheidenden Grundstein für lang -
fristige Patientenbindung. 

– Das Praxiskonzept wird in Reinform
vermittelt, was sowohl dem Patien-
ten als auch dem Praxisinhaber die
Chance zur Entscheidung gibt, ob
man zueinander passt – oder auch
nicht. 

– Der Chef/die Chefin kann die erste
Diagnose selbst stellen und dabei
eine Entscheidung zum eigenen An-
teil an der Behandlung (ob und wenn
ja, was) treffen. 

Dieses Organisationsprinzip wirft drei
entscheidende Fragen auf:

1. Wie werden die notwendigen 
Freiräume im Terminkalender 
geschaffen? 
Dazu der Vorschlag: Vorangehen sollte
die gezielte Definition der Zuständig-
keitsbereiche des Chefs/der Chefin un-
ter persönlichen, fachlichen und wirt-
schaftlichen Aspekten. Priorität genie-
ßen demnach alle unternehmerischen

Aufgaben, die Behandlungen im eige-
nen Spezialgebiet, alle Patienten mit
Multiplikatorenfunktion und alle an -
genehmen Stammpatienten, mit denen
erfahrungsgemäß angemessene Fall-
werte und Stundensätze erreicht wer-
den. Diese passen vermutlich jedoch nur
noch zum Teil in das Zeitkorsett. Alles
andere wird behutsam, aber konse-
quent delegiert. Üblicherweise kann der
Inhaber einer Praxis in der oben be-
schriebenen Größe noch rund 25 bis
maximal 30 Stunden pro Woche am 
Patienten arbeiten.  Die übrige Zeit ist
mit Managementaufgaben und Fort -
bildungen belegt. 

2. Welche Neupatienten 
kommen zum Chef? 
Auch diese Überlegung folgt der oben
genannten Priorisierung. Daraus kann
sich zum Beispiel ergeben: Alle Neu -
patienten ab Lebensalter 30 Jahre und
alle Patienten, deren Behandlungsbe-
darf erkennbar in sein Spezialgebiet
fällt. Schmerzpatienten und neue Pa-
tienten unter 30 Jahren werden konse-
quent direkt bei den angestellten Be-
handlern terminiert.  Mit dem Ziel, sie
dort als Stammpatienten zu binden und
nur für die Behandlungsschwerpunkte
der Kollegen praxisintern zu überwei-
sen. 

3. Wie ist die interne und 
externe Sprachregelung? 
Dies ist das sensibelste Feld in der Ge-
samtthematik. Wie lässt sich die Hierar-

chie mit den zahnärztlichen Kollegen
besprechen und wie kann dem Patien-
ten vermittelt werden, dass seine Be-
handlung ganz oder teilweise delegiert
wird? 

Es empfiehlt sich, zunächst das Ge-
spräch mit den zahnärztlichen Mitar-
beitern zu suchen und das Anliegen of-
fen zur Sprache zu bringen. Häufig be-
deutet die in diesem Austausch erlebte
Kooperationsbereitschaft bereits eine
erstaunliche Erfahrung für den Praxis-
inhaber. 
Sinnvoll ist eine Vereinbarung, nach der
jeder Patient einen „Hauptbehandler“
zugeordnet bekommt, der die Verant-
wortung für langfristige Therapiebe-
treuung inklusive gelingender Patien-
tenbindung übernimmt. Zu oft ist leider
in größeren Praxen zu beobachten, dass
an den Schnittstellen unnötig Patienten
verloren werden. 
Ferner sollte bei allen in der Praxis tä -
tigen Zahnärzten eine Spezialisierung
vorhanden sein oder erworben wer-
den, um die Zahnheilkunde im Ganzen
möglichst kompetent abdecken und
den Behandlungsbedarf der Patienten
idealerweise vollständig innerhalb der
eigenen Wirtschaftskraft leisten zu
können. Durch eine Kultur gegensei -
tiger fachlicher Wertschätzung und 
systematisch angelegter interner Pa-
tientenüberweisung ergeben sich ma-
ximale Vorteile für die Patienten und
alle in der Praxis arbeitenden Zahn-
ärzte. Im Kollegengespräch wird abge-
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stimmt, bei welchen präzisen Befunden bzw. Patien-
tenwünschen die interne Patientenüberweisung an-
setzt. Gemeinsam werden Kommunikationsstandards
(z.B. bei Endo: Diagnosestandards, Abgrenzung zur
Kassenleistung, Preisstellung, einheitliche Sprachre-
gelung gegenüber dem Patienten) erarbeitet, denen
sich jeder verpflichtet. Gemeinsames Ziel ist es, die 
Patienten medizinisch bestmöglich zu versorgen und
gleichlaufend die Auslastung in den jeweiligen Spe -
zialgebieten (bei drei Behandlern zum Beispiel Endo,
Implantologie und PAR) zu steigern. 
Damit ist auch ein klarer Rahmen für die Neupatienten-
kommunikation gegeben. Der Praxisinhaber erläutert
die Organisationsstruktur der Praxis und bespricht 
routiniert die Überleitung an einen der Kollegen als
Hauptbehandler („Sie sind für alle Bereiche Ihrer Zahn-
gesundheit bei uns bestens aufgehoben. Meine eige-
nen Tätigkeiten umfassen die erste Diagnose und The -
rapieplanung sowie die Implantologie“). Die Bespre-
chung der Therapieempfehlung kann elegant mit der
Überleitung an den angestellten Kollegen verbunden
werden („Bei Ihrem nächsten Besuch erläutere ich 
Ihnen im Einzelnen, welche Behandlungsschritte wir
Ihnen empfehlen und stelle Ihnen dann auch meinen
Kollegen Dr. P vor“).
Ergänzende fixe Gesprächstermine im zahnärztlichen
Kollegenkreis – evtl. auch unter teilweiser Einbezie-
hung der Prophylaxe und der Verwaltungsleitung – 
sichern die einheitliche Therapiekonzeption zusätzlich
ab, sorgen für planvollen Ausbau der Praxisstrukturen
und schaffen die erforderlichen Servicestandards.    
Mit diesen Denkansätzen und konkreten Einzelmaß-
nahmen kann es gelingen, als Praxisinhaber einerseits
die Linie vorzugeben, um damit das wichtige Gefühl 
„Es läuft alles im meinem Sinne“ abzusichern. Und an-
dererseits gesundes Praxiswachstum durch Delegation
zu ermöglichen. 
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